
Arbeitszeitberatung 
Herrmann Kutscher Leydecker Woodruff

Geltungsbereich

 „Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter sämtlicher Standorte der Firma … mit Ausnahme der 
leitenden Angestellten im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG.“ 
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